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Text

Kapitel VII
Anderungen

Artikel 23

Anderungen
(1) Jede Vertragspartei kann Anderungen dieses Ubereinkommens vorschlagen.

(2) Jeder Anderungsvorschlag wird dem Generalsekretir des Europarats notifiziert, der ihn den
Mitgliedstaaten des Europarates, den anderen Vertragsstaaten des Europdischen Kulturabkommens, der
Europaischen Gemeinschaft und allen Nichtmitgliedstaaten, die nach Artikel 30 diesem Ubereinkommen
beigetreten sind oder zum Beitritt eingeladen wurden, Ubermittelt. Der Generalsekretar des Europarats
beruft frithestens zwei Monate nach Ubermittlung des Vorschlags eine Sitzung des Standigen
Ausschusses ein.

(3) Der Standige AusschuB priift jede vorgeschlagene Anderung und legt den mit
Dreiviertelmehrheit seiner Mitglieder beschlossenen Wortlaut dem Ministerkomitee zur Genehmigung
vor. Nach der Genehmigung wird der Wortlaut den Vertragsparteien zur Annahme zugeleitet.

(4) Jede Anderung tritt am dreiRigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem alle
Vertragsparteien dem Generalsekretér die Annahme der Anderung angezeigt haben.

(5) Das Ministerkomitee kann jedoch nach Konsultation des Stdndigen Ausschusses beschlieRen,
dass eine Anderung nach Ablauf eines Zeitabschnitts von zwei Jahren nach dem Tag, an dem sie zur
Annahme aufgelegt wurde, in Kraft tritt, es sei denn, eine Vertragspartei hat dem Generalsekretér des
Europarats einen Einwand gegen das In-Kraft-Treten notifiziert. Wenn ein solcher Einwand notifiziert
wurde, tritt die Anderung am ersten Tag des Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die Vertragspartei,
die den Einwand notifiziert hat, ihre Annahmeurkunde beim Generalsekretdr des Europarats hinterlegt
hat.
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(6) Wenn eine Anderung vom Ministerkomitee genehmigt, aber nach Absatz 4 oder 5 noch nicht in
Kraft getreten ist, kann ein Staat oder die Europdische Gemeinschaft ihre Zustimmung, durch das
Ubereinkommen gebunden sein, nur mit gleichzeitiger Annahme dieser Anderung ausdriicken.

Anmerkung
Art. 33 der Novelle BGBI. 111 Nr. 64/2002 wurde in der grammatikalisch richtigen Form eingearbeitet.

Zuletzt aktualisiert am
17.09.2019

Gesetzesnummer
10010110

Dokumentnummer
NOR40030143

www.ris.bka.gv.at Seite 2 von 2



	Kapitel VII
	Änderungen

	Artikel 23
	Änderungen


